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A Begründung 

A.1 Anlass und Erfordernis 

Die Gemeinde Spardorf hat bereits im Jahre 2022 den Bebauungsplan im Zuge der 5. Ände-

rung an einen geplanten Schulneubau angepasst. Der nun vorliegende Hochbauentwurf des 

neuen Gebäudes, widerspricht den Festsetzungen, so dass der Bebauungsplan im Zuge ei-

ner 6. Änderung angepasst werden muss. 

Das bestehende Gebäude der Grundschule Spardorf stammt aus dem Jahr 1961 und ent-

spricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Ein Teil des Schulbetriebs wurde bereits 

2015/2016 in Containergebäude ausgelagert. Zugleich ist ein Zuwachs an Schülern und ein 

erhöhter Raumbedarf durch die gesetzlich vorgeschriebene Ganztagesbetreuung zu erwar-

ten. Um den zukünftigen Grundschulplatzbedarf abzudecken, soll das derzeitige Grundschul-

gebäude abgerissen werden und ein neues Gebäude, welches den zukünftigen Bedarf de-

cken soll, errichtet werden. Im Zuge des Verfahrens wird der bestehende Sportplatz teilweise 

überplant. Die Vereinsnutzung des geplanten Kleinsportfeldes durch den „Verein der Sport-

freunde Spardorf“ e.V. wird auch zukünftig möglich sein. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die 

sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Fa-

milien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf 

Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Er-

holung zu berücksichtigen. Bildungseinrichtungen nehmen hier eine wichtige Funktion ein. 

Die Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. S23/1 stehen der Realisie-

rung des Vorhabens entgegen. Um den Schulstandort Spardorf zu stärken, auszubauen und 

für die Zukunft zu sichern, wird daher eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich. Auch 

den Belangen der Wirtschaft gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB wird Rechnung getragen, da 

die Weiterentwicklung und Vorhaltung von Bildungseinrichtungen auch der Qualifikation künf-

tiger Arbeitskräfte dienen. 

A.2 Ziele und Zwecke 

Ziele der Bebauungsplanänderung sind die Ermöglichung eines Neubaus für die Grund-

schule Spardorf und die Sicherung und Weiterentwicklung des Schulstandorts.  

A.3 Ausgangssituation 

A.3.1 Lage im Stadtgebiet und Eigentumsanteile 

Die beplante Fläche liegt im südlichen Gemeindegebiet der Gemeinde Spardorf und ist Teil-

fläche des bereits seit dem Jahr 1972 bestehenden Bebauungsplans „Schulzentrum“. In nä-

herer südlicher Umgebung des zu ersetzenden Grundschulgebäudes, befinden sich die 

Ernst-Penzoldt Mittelschule und das Emil-von-Behring-Gymnasiums. In südwestlicher Rich-

tung befindet sich zudem das sonderpädagogische Förderzentrum Erich-Kästner-Schule. 

Der Geltungsbereich grenzt westlich an ein bestehendes Siedlungsgebiet. Im Norden und 

Westen grenzt das Plangebiet an Waldflächen. 
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Alle Grundstücke innerhalb des Plangebietes befinden sich in öffentlichem Eigentum (Land-

kreis Erlangen-Höchstadt oder Stadtschulzentrum Erlangen-Ost, Zweckverband Gemein-

schaftsanlagen im Kreis). 

A.3.2 Städtebauliche Situation  

Zurzeit befinden sich zwei Gebäude (Grundschule und Kinderhaus Buntspecht), typische be-

festigte Außenräume (z.B. Pausenhof) und Verkehrsinfrastruktur im östlichen Teil des Gel-

tungsbereiches. Der Sportplatz befindet sich in der Westhälfte des Gebiets. Westlich und 

nördlich grenzen Waldflächen an. Im Osten grenzt das Gebiet an bestehende Siedlungsflä-

chen an. Das Gebiet ist über die Schulstraße bereits gut erschlossen. Südlich des Geltungs-

bereiches befindet sich das Gelände der Ernst-Penzoldt Mittelschule und des Emil-von-Beh-

ring Gymnasiums. 

 

Abbildung 1: Bestandssituation, Plangebiet in Rot markiert (©BayernAtlas, 2022) 

A.3.2.1 Kampfmittel und Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt. 

Werden im Zuge von Baumaßnahmen Altlastenverdachtsflächen oder sonstige schädliche 

Bodenverunreinigungen aufgedeckt, ist umgehend das Landratsamt Erlangen-Höchstadt so-

wie das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg zu informieren und deren Anweisungen zur weiteren 

Vorgehensweise zu befolgen. 

Südwestlich des Plangebietes befindet sich eine Altdeponie. Die Altdeponie befindet sich in 

etwa 120 Metern Entfernung von den für die schulische Nutzung vorgesehen bzw. bereits 

heute durch die Schule genutzten Flächen. 
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Diese wurde Anfang 1993 im Rahmen einer orientierenden Altlastenuntersuchung unterzo-

gen. Probebohrungen ergaben eine Versetzung des Materials mit Hausmüll. Die Beschaffen-

heit der Deponiesohle sowie die Mächtigkeit der Ablagerung ließ sich nicht feststellen. Bei 

der Untersuchung fanden sich erkundungsrelevante Gehalte an aromatischen und polyzykli-

schen aromatischen Kohlenwasserstoffen, eine Sanierungsrelevanz bestand lt. damaligem 

Gutachten nicht. Die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Nutzpflanze wurden hierbei 

nicht untersucht. Derzeit sind keine weiteren Kenntnisse über negative Änderungen im Um-

feld des Altlastenstandorts bekannt. Ein erhöhter Schadstoffanteil im Grundwasser ist nicht 

bekannt.  

Ein Hinweis auf Kampfmittel im Geltungsbereich des Bebauungsplans oder angrenzend be-

steht nicht.  

A.4 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen 

A.4.1 Übergeordnete Planungen 

A.4.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023 (LEP) 

Betroffene Ziele und Grundsätze des LEP: 

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu er-
halten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiterzuentwickeln. …. 

(G) Hierfür sollen insbesondere Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung 
von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit 
Gütern geschaffen oder erhalten werden. 

2. Raumstruktur 

2.2.7  (G) Die Verdichtungsräume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass sie ihre Aufga-
ben für die Entwicklung des gesamten Landes erfüllen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Ge-
werbe- und Erholungsfunktion eine räumlich ausgewogene sowie sozial und ökologisch verträgli-
che Siedlungs- und Infrastruktur gewährleisten […] 

3. Siedlungsstruktur 

3.1  (G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 
besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet wer-
den. 

 (G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der 
ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2  (Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-
lichst vorrangig zu nutzen. […] 

5 Wirtschaft 

5.4 Land- und Forstwirtschaft 

5.4.2 (G) Große zusammenhängende Waldgebiete, Bannwälder und landeskulturell oder ökolo-
gisch besonders bedeutsame Wälder sollen vor Zerschneidungen und Flächenverlusten bewahrt 
werden.  

(G) Die Waldfunktionen sollen gesichert und verbessert werden. 

8  Soziale und kulturelle Infrastruktur 
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8.1  Soziales  

(Z) Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Teilräumen flächendeckend 
und bedarfsgerecht vorzuhalten.  

(Z) Entsprechend der demographischen Entwicklung und zur Umsetzung des Über-ein-kommens 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist auf altersgerechte 
und inklusive Einrichtungen und Dienste in ausreichender Zahl und Qualität zu achten. 

8.3 Bildung 

8.3.1  (Z) Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen, Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen sind in allen Teilräumen flächende-
ckend und bedarfsgerecht vorzuhalten. 

A.4.1.2 Regionalplan Region Nürnberg (7) 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan Region Nürnberg (7) 

Im Regionalplan (7) Region Nürnberg wird das Spardorfer Gemeindegebiet als Teil des Sied-

lungsschwerpunktes Buckenhof/Spardorf/Uttenreuth im Stadt- und Umlandbereich im großen 

Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen dargestellt. 

1 Grundlagen und Herausforderungen der Entwicklung in der Region Nürnberg 

1.6 Die natürlichen Lebensgrundlagen, die landschaftliche Schönheit und Vielfalt sowie das rei-
che Kulturerbe sollen bei der Entwicklung der Region gesichert werden. Die wirtschaftliche, sied-
lungsmäßige und infrastrukturelle Entwicklung soll unter dem Gesichts-punkt der Nachhaltigkeit 
erfolgen 

2 Raumstruktur 

2.1.3 Der notwendige Ausbau der Infrastruktur soll weiter vorangetrieben werden und zur Stär-
kung der zentralen Orte und Entwicklungsachsen beitragen. Die siedlungs- und wirtschaftsstruktu-
relle Entwicklung soll sich in allen Teilräumen verstärkt an der Verkehrsanbindung und -erschlie-
ßung durch die Schiene orientieren. Auf eine günstigere Zuordnung der Funktionsbereiche Woh-
nen, Arbeiten, Versorgen und Erholen soll hingewirkt werden. 
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2.2.2.3 Siedlungsschwerpunkte 

In den Siedlungsschwerpunkten Baiersdorf, Buckenhof/Spardorf/Uttenreuth, Hemhofen/Rötten-
bach und Veitsbronn soll die Arbeitsplatzzentralität gesichert und weiterentwickelt werden. 

5 Wirtschaft 

5.4.4. Forstwirtschaft 

5.4.4.1 (Z) Die Flächensubstanz des Waldes im großen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlan-
gen soll erhalten werden, soweit sie nicht ohnehin durch Bannwaldverordnung gesichert ist.  

(G) Es ist anzustreben, dass auch die außerhalb des großen Verdichtungsraumes Nürn-
berg/Fürth/Erlangen liegenden größeren zusammenhängenden und noch weitergehend geschlos-
senen Waldgebiete vor weiteren Zerschneidungen durch Infrastruktureinrichtungen und andere 
Nutzungsänderungen bewahrt werden.  

5.4.4.2 (G) Es ist von besonderer Bedeutung, dass die durch Immissionen gefährdete Waldsub-
stanz, insbesondere im großen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen mit Schwerpunkt im 
Lorenzer und Sebalder Reichswald, erhalten und gestärkt wird.  

A.4.1.3 Anpassung an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 

Mit der Planung wird ein bestehender Schulstandort überplant. Ermöglicht wird die Errichtung 

eines Ersatzneubaus und damit die Sicherung und perspektivische Erweiterung der Grund-

schule Spardorf. Die Planung entspricht somit dem landesplanerischen Ziel 8.3.1, nach dem 

Allgemeinbildende Schulen in allen Teilräumen flächendeckend und bedarfsgerecht vorzu-

halten sind. 

Die Planung ist somit insgesamt mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 

A.4.1.4 Wirksamer Flächennutzungsplan 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan in der Fassung der 8.Änderung mit Än-
derungsbereich (rot umrandet) 
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Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Spardorf wird der Bebauungsplan-

bereich bereits als Sondergebiet dargestellt. Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist 

nicht notwendig. 

A.4.2 Baurecht, Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

In der geltenden 5. Änderung des Bebauungsplan S23/1 „Schulzentrum“ liegt der geplante 

Neubau des Schulgebäudes innerhalb eines festgesetzten Sondergebietes, jedoch zum Teil 

außerhalb der festgelegten Baugrenze. Die geplante Höhe des Schulgebäudes überschreitet 

die in der 5. Änderung festgesetzte maximal zulässige Wandhöhe von 8,0 m.  

Für den Bereich des Neubaus wird daher die Lage der Baugrenze und die Verkehrsfläche 

angepasst und die zulässige Wandhöhe auf 15,0 m festgesetzt. Die Wandhöhe (WH) gemäß 

Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayBO darf die jeweils durch Planeintrag festgesetzte Höhe in Metern 

gemessen an der Außenseite der Umfassungsmauer bezogen auf die Bezugshöhe von 

308,89 m ü NHN nicht überschreiten. Bezugspunkt vor Ort ist die OKF Haupteingang Schule 

(Bestandsgebäude) im EG (=308,89 m ü NHN). 

A.4.3 Naturschutzrecht 

Das Plangebiet sowie seine unmittelbare Umgebung liegen außerhalb von nach nationalem 

und internationalem Recht geschützten Gebieten (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutz-ge-

biet, geschützter Landschaftsbestandteil, Naturpark bzw. FFH- oder SPA-Gebiete). Das 

nächstgelegene Vogelschutzgebiet-Gebiet „Nürnberger Reichswald“ (6533-471) befindet 

sich in etwa 1,3 km Entfernung. 

A.4.4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Die Prüfung des speziellen Artenschutzes ist nach §§ 44 und § 67BNatSchG Voraussetzung 

für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Sie hat das Ziel, die artenschutz-

rechtlichen Verbotsbestände bezüglich der gemeinschaftlich geschützten Arten (alle europä-

ischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH Richtlinie), die durch das Vorhaben 

erfüllt werden können, zu ermitteln und darzustellen. 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu klären, ob die Umsetzung des Bebauungsplanes nur 

unter Verletzung von artenschutzrechtlichen Vorschriften möglich wäre. In diesem Fall wäre 

der Plan nicht vollzugsfähig und damit nicht erforderlich i.S. des § 1 Abs. 3 BauGB. 

A.4.4.1 Rechtliche Grundlagen  

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (im Folgenden kurz saP genannt) 

sind grundsätzlich alle in Bayern vorkommenden Arten der folgenden drei Gruppen zu be-

rücksichtigen:  

• die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
• die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VRL 
• die darüber hinaus nur nach nationalem Recht „streng geschützten Arten“ (Art. 6a 

Abs. 2 Satz 2 BayNatSchG). 
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A.4.4.2 Datengrundlagen  

Als Datengrundlagen wurden herangezogen:  

▪ Stellungnahmen des LBVs und vom Kreis Nürnberger Entomologen e.V 

▪ Bayerisches Landesamt für Umwelt, Amtliche Biotopkartierung Bayern (Flachland)  

▪ Ortsbegehung, 10.08.2021 

A.4.4.3 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die vom Vorhaben ausgehen und Beein-

trächtigungen und Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzen-

arten verursachen können. 

A.4.4.3.1 Baubedingte Wirkprozesse 

Die baubedingten Wirkungen beschränken sich auf die Bauzeit der Schulgebäude und der 

Außenanlagen, sowie den Abriss des Altgebäude und sind mit dem Abschluss der Baumaß-

nahmen beendet: 

▪ Temporäre Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtung, Lagerflächen, bauzeitli-

che Umfahrungen u.a. 

▪ Temporäre Störungen in Form von Benachbarungs- und Immissionswirkungen (Schall, 

Erschütterung, Stoffeintrag, optische Störungen, Kollisionen) 

▪ Baubedingte Mortalität insbesondere für wenig mobile Arten oder Entwicklungsformen 

(z.B. Eier, nicht flügge Jungvögel),(hier nicht zutreffend). 

A.4.4.3.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren 

Die anlagenbedingten Wirkfaktoren des Bauvorhabens wirken dauerhaft auf Natur und Land-

schaft ein. Es sind vor allem folgende Faktoren: 

▪ Flächenverlust und -veränderungen von Lebensräumen 

▪ Barrierewirkungen 

A.4.4.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Folgende relevante betriebsbedingte Wirkfaktoren werden in Betracht genommen: 

▪ Durch Benachbarungs- und Immissionswirkungen bedingte Störungen (Schall, Erschüt-

terung, Stoffeintrag, optische Störungen, Kollisionen durch Verkehr). 

A.4.4.4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

A.4.4.4.1 Verbotstatbestände 

Aus § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ergeben sich für nach § 15 BNatSchG zulässige 

Eingriffe sowie für nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben im Gel-

tungsbereich von Bebauungsplänen, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im 

Innenbereich nach § 34 BauGB bezüglich Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-

RL und Europäische Vogelarten folgende Verbote:  
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Schädigungsverbot (s. Nr. 2.1 der Formblätter) 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten/ Standorten wildleben-

der Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von wildlebenden 

Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. Beschädigung oder Zerstörung von Exemplaren 

wildlebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungsformen. 

Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-

ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte im räumlichen Zusammen-

hang gewahrt wird.  

Tötungs- und Verletzungsverbot (für mittelbare betriebsbedingte Auswirkun-

gen, z.B. Kollisionsrisiko) (s. Nr. 2.2 der Formblätter) 

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare, der durch den Eingriff oder das 

Vorhaben betroffenen Arten 

Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-

lungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 

Störungsverbot (s. Nr. 2.3. der Formblätter) 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten. 

Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Population führt. 

 

A.4.4.4.2 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach 

den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder 

zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

▪ Durchführung von unvermeidbaren Gehölzrodungen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG bzw. 

Art. 16 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG außerhalb der Brutzeit von Vögeln, d.h. in der Zeit von 

Anfang Oktober bis Ende Februar. 

▪ Baustelleneinrichtung und Lagerflächen ausschließlich innerhalb der vorhandenen na-

turfernen Flächen, hier vor allem der vorhandene Sportplatz. 

A.4.4.4.3 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-

tionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 

3 BNatSchG) 

Artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(CEF-Maßnahmen) sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. 
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A.4.4.5 Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation 

Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-Richtlinie sind für das Untersuchungsgebiet nicht 

nachgewiesen. Entsprechende Vorkommen sind aufgrund des Verbreitungsgebiets, der 

Standortverhältnisse und der Biotopausstattung im Plangebiet auszuschließen.  

Bezüglich der Tierarten des Anhangs IV a) der FFH-Richtlinie kann eine signifikante Erhö-

hung des Tötungsrisikos, z.B. durch Kollision mit Fahrzeugen innerhalb des Geltungsbe-

reichs und somit ein Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG für alle potenziell 

betroffenen Arten ausgeschlossen werden. 

A.4.4.5.1 Übersicht der potenziell betroffenen Tierarten  

Das artenschutzrechtlich relevante Artenspektrum für das geplante Vorhaben lässt sich er-

mitteln aufgrund des Verbreitungsgebiets in Bayern, der Lebensraumausstattung im Plange-

biet, des Gefährdungsgrades der Arten und ihrer besonderen Wirkungsempfindlichkeit ge-

genüber dem Planungsvorhaben. Es werden einzelne Arten und Artengruppen als potenziell 

betroffen eingestuft und andere als nicht relevant im Zusammenhang mit dem Planungsvor-

haben bewertet.  

Diese sog. Abschichtung und der Ausschluss nicht relevanter Arten wird auf der Grundlage 

der o.g. Datengrundlagen vorgenommen. Besondere Bedeutung kommt dabei der Einschät-

zung der Wirkungsempfindlichkeit der einzelnen Arten gegenüber dem Planungsvorhaben 

zu. 

Von den zu prüfenden Säugetierarten haben im vorliegenden Untersuchungsraum aus-

schließlich Fledermausarten ihr Verbreitungsgebiet. Die weiteren zu prüfenden Säugetierar-

ten können aufgrund ihres Verbreitungsschwerpunktes ausgeschlossen werden. 

Bevorzugte Habitate von Fledermäusen sind strukturreiche Landschaften mit einem Wechsel 

von Wäldern, Offenlandflächen und langsam fließenden Gewässern oder Stillgewässer. 

Jagdgebiete stellen vor allem insektenreiche Lufträume über Gewässern, an Waldrändern 

oder Wiesen dar. Als Sommer- oder Winterquartiere dienen je nach Fledermausart Dach-

stühle von Gebäuden, Fassadenverkleidungen oder Baumhöhlen. Zwischen ihren Quartieren 

und den Jagdhabitaten legen Fledermäuse oft mehrere Kilometer zurück. 

Die Sportplatzflächen und bestehenden Schul-Außenanlagen des Plangebietes sind poten-

ziell als Jagdraum geeignet. Es finden sich im Gebiet jedoch keine geeigneten Strukturen für 

Quartiere. In den angrenzenden Waldbeständen sind hingegen geeignete Höhlungen oder 

Rindenabplatzungen etc. vorhanden. Durch die Bauleitplanung werden keine Waldflächen in 

Anspruch genommen oder Waldbäume in Ihrem Bestand gefährdet. Der Waldrandbereich 

bleibt als Jagdhabitat uneingeschränkt bestehen. 

Eine Schädigung von Fledermausquartieren durch das Vorhaben kann aufgrund der fehlen-

den Strukturen ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit und Beeinträchtigung von Fleder-

mäusen sowie Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG können insgesamt ausgeschlossen 

werden. 
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Das Plangebiet selbst bietet mit seiner schulischen bzw. sportlichen Nutzung und der Lärm-

belastung und Bewegungsunruhe grundsätzlich nur einen Lebensraum für verschiedene sog 

„Allerwelts-Vogelarten“ wie Amsel, Buchfink, Grünfink, Kohlmeise, Zilpzalp, Rabenkrähen 

u.a. Diese Arten weisen eine geringe projektspezifische Wirkungsempfindlichkeit auf, so dass 

mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbe-

stände ausgelöst werden können. Sie wurden als eingriffsunempfindlich abgeschichtet, weil 

die Arten weit verbreitet sind und auf Grund ihrer Lebensraumansprüche eine große ökologi-

sche Plastizität aufweisen und ferner diese Arten zwar möglicherweise im Wirkraum als Nah-

rungsgäste oder Brutvögel vorkommen könnten, die Fläche allerdings durch die Bauleitpla-

nung ihre Funktion nicht verliert. 

Die angrenzenden Waldflächen mit teilweise alten Eichen weisen ein Lebensraumpotential 

für verschiedene Waldvogelarten auf. Die Stellungnahmen der örtlichen Experten (LBV, KNE) 

weisen insbesondere auf verschiedene Spechtarten hin, die trotz der bestehenden hohen 

Nutzungsfrequenz in den angrenzenden Beständen vorkommen. 

Die vorhandene Waldstruktur mit einem hohen Anteil von Laubgehölzen und einer Vielzahl 

von Strukturen wie Astlöchern oder stehendem Totholz bietet offensichtlich so gute Habitat-

qualitäten, dass die bestehenden Störungen von diesen Arten toleriert werden. Es wird durch 

den Fortbestand der Grundschule die Intensität der Störungen durch den Schul- und Sport-

betrieb kaum zunehmen. 

Als weitere wertgebende Art wird in den Stellungnahmen ein Vorkommen des Eremits (Os-

moderma eremita) für möglich gehalten. Dieser mulmbewohnende Käfer ist angewiesen auf 

Altbäume mit großem Stammdurchmesser und ausgedehnten Faulstellen. 

Die jetzt vorliegende Bauleitplanung umfasst ausschließlich Flächen, ohne größere Bäume. 

Der Schulneubau wird auf dem derzeitigen Fußball-Spielfeld errichtet, ohne dass in Gehölz-

bestände eingegriffen werden muss. Es ist also vor allem eine Rasenfläche betroffen. Das 

festgesetzte Baufenster hält dabei einen Abstand von 25 m zum Waldrand ein. 

Auch die notwenigen Baustelleneinrichtungen können auf den Rasenflächen angeordnet 

werden, ohne das wertvolle Vegetationsbestände beseitigt werden müssen. 

Mit der Bebauung des Plangebietes gehen weder potenzielle Nahrungshabitate noch Brut-

plätze der saP-relevanten Arten verloren. Eine Relevanz der beanspruchten Flächen für die 

örtliche Population kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

A.4.4.6 Zusammenfassung 

Die artenschutzrechtliche Prüfung hat ergeben, dass durch das geplante Sondergebiet 

„Grundschule“ keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Es müssen 

keine Maßnahmen zur kontinuierlichen Aufrechterhaltung der ökologischen Funktion vorge-

sehen werden. 

A.4.5 Waldrecht  

Es werden durch den Bebauungsplan keine Waldflächen in Anspruch genommen oder in 

ihrem Bestand gefährdet. 
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Das BWaldG und das BayWaldG dient dem Erhalt und der erforderlichenfalls notwendigen 

Vermehrung eines standortgemäßen und möglichst naturnahen Zustands des Waldes. Die 

Waldflächen nördlich bzw. westlich des Geltungsbereiches haben insbesondere im Verdich-

tungsraum Nürnberg/Erlangen/Fürth eine besondere Bedeutung. 

Die Bäume erreichen Höhen von 25 – 30 Meter. Innerhalb einer Baumfallzone mit dieser 

Breite, bestehen erhöhte Risiken für Menschen, Gebäude und Sachwerte. Die festgesetzte 

Baugrenze berücksichtigt den Baumfallbereich und hat daher einen Abstand von mindestens 

25 m zum Waldrand. Diese Zurücknahme dient dem nachbarlichen Interessenausgleich. Die 

bodenrechtliche Nutzungsmöglichkeit des Wald-Grundstücks wird so nicht eingeschränkt. 

Tangiert ist lediglich die für das Grundstück obliegende Verkehrssicherungspflicht, die aber 

unabhängig von einem Bauvorhaben auch gegenüber einem unbebauten Nachbargrund-

stück besteht. 

A.4.6 Wasserhaushalt 

Im Planungsraum sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Etwa 500 m südlich verläuft 

die Schwabach, deren Talraum als Überschwemmungsgebiet festgesetzt ist. Im Planungs-

gebiet selbst ist nicht mit oberflächennahem Grundwasser zu rechnen. Vor Baubeginn wird 

durch geeignete Untergrunderkundungen abgeklärt werden, wie hoch das Grundwasser an-

steht. 

Im Hinblick auf zunehmende Starkniederschläge wird angestrebt, Hausöffnungen (Keller-

schächte, Hauseingänge, Tiefgarageneinfahrten, o. ä.) etwas erhöht über Geländeniveau 

vorzusehen und Keller ggf. als dichte Wannen auszubilden. 

Die nächstgelegenen Trinkwasserschutzgebiete „Spardorf“ (2210633200090) und „Erlangen-

Ost Buckenhofer Forst (gemeindefrei)“ (2210643200064) liegen etwa 1 km nordwestlich und 

südlich des Geltungsbereichs. 

A.4.7 Immissionsschutz 

Im Plangebiet können durch die angrenzenden Straßen und Wege temporär in geringem 

Umfang Lärm- und Staubimmissionen auftreten. Lärmimmissionen werden weiterhin durch 

die angrenzenden schulischen Nutzungen verursacht. 

Vom Plangebiet gehen Lärmemissionen durch Schüler insbesondere während der Pausen-

zeiten aus. Weitere Geräuschquellen im Plangebiet von denen Emissionen ausgehen kön-

nen, sind der Sportbetrieb, haustechnische Aggregate, Parkverkehr, Fahrverkehr durch Hol- 

und Bringdienste für Schüler. 

A.4.8 Denkmalschutz 

Es befinden sich keine Bodendenkmäler im oder um den Geltungsbereich der Planung. 

In einer Entfernung von ca. 150 m nördlich der Planung befindet sich das Bodendenkmal 

„Siedlung der Urnenfelderzeit (D-5-6332-0178).  

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 

Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2. DSchG wird hingewiesen:  
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▪ Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unter-

nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 

Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige 

an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

▪ Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-

hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

A.5 Planinhalt 

A.5.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans mit einer Gesamtfläche von ungefähr 

1,46 ha, umfasst die Grundstücke Flst.-Nrn. 89/2 und 89/3 der Gemarkung Spardorf. 

A.5.2 Art der baulichen Nutzung  

Im Bebauungsplan Nr. S23/1 „Schulzentrum“, 6. Änderung, wird ein Sonstiges Sondergebiet 

mit der Zweckbestimmung „Grundschule“ im Sinne des § 11 BauNVO festgesetzt. Innerhalb 

des Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Grundschule“ sind ausschließlich 

die Errichtung von Schulgebäuden, Gebäuden und Räumen für die ganztägige Kinderbetreu-

ung/Hort sowie von weiteren baulichen Anlagen, die dem Schulbetrieb, dem Sportbetrieb 

oder der Kinderbetreuung/Hort dienen, zulässig. Des Weiteren ist auch die Errichtung einer 

Hausmeisterwohnung zulässig.  

A.5.3 Maß der baulichen Nutzung  

Die zulässige Grundflächenzahl beträgt 60 vom 100 (GRZ 0,6). Die maximal zulässige Wand-

höhe von Gebäuden wird durch Planeintrag festgesetzt. Der westliche Teil des Baufensters 

legt eine Höhe von maximal 15,0 m fest, für den östlichen Teil des Baufensters ist eine Höhe 

von 8,0 Metern festgeschrieben. Die Wandhöhe (WH) gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayBO 

darf die jeweils durch Planeintrag festgesetzte Höhe in Metern gemessen an der Außenseite 

der Umfassungsmauer bezogen auf die Bezugshöhe von 308,89 m ü NHN nicht überschrei-

ten. Bezugspunkt vor Ort ist die OKF Haupteingang Schule (Bestandsgebäude) im EG. 

A.5.4 Überbaubare Grundstücksflächen  

Die überbaubaren Flächen werden mittels Baugrenzen nach § 23 Abs. 3 BauNVO festge-

setzt. Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO 

findet keine Anwendung. 

Die überplanten Flächen sind Teil eines größeren Schulkomplexes, Beeinträchtigungen der 

nachbarlichen Belange, sind somit nicht zu befürchten, insbesondere da das Gebiet größten-

teils von Wald umgeben ist und das Plangebiet bereits einer Grundschulnutzung unterliegt. 
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Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zulässig: 

- Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO, wenn sie jeweils eine Grundfläche von 100 m² 

nicht überschreiten, 

- Spiel- und Sportanlagen. 

A.5.5 Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 81 BayBO 

Die maximal zulässige Dachneigung beträgt 5 Grad bezogen auf die Horizontale. 

Die Errichtung von oberirdischen Garagen und Carports ist unzulässig. Tiefgaragen sind zu-

lässig. 

Einfriedungen sind mit einem Bodenabstand von mindestens 10 cm zu errichten, um eine 

dauerhafte Durchlässigkeit für Kleintiere zu gewährleisten. 

A.5.6 Grünordnung 

Durch die Anpflanzung von Gehölzen können negative Effekte auf den Naturhaushalt und die 

Landschaft verringert werden. Dank der Gehölzvegetation können in Siedlungsbereichen bo-

dennahe Temperaturextreme durch das schattenspendende Laubdach gemildert und Luft-

schadstoffe durch die Filterfunktion der Blätter gebunden werden. Durch Gehölzpflanzungen 

werden Strukturen geschaffen, die sich nicht nur positiv auf das Ortsbild auswirken, sondern 

auch als Vernetzungselemente und Lebensräume für Pflanzen und Tiere dienen. Gehölz-

pflanzungen sowie die Erhaltung bereits bestehender Gehölze sind daher als Maßnahme zur 

Verminderung von Eingriffsfolgen besonders geeignet.  

Von der Festsetzung umfangreicher Pflanzmaßnahmen wird abgesehen aufgrund der star-

ken Eingrünung durch den Wald, der das Plangebiet auf drei Seiten einfasst. Baumpflanzun-

gen sollten insbesondere die Stellplatzflächen gliedern. Zur Stellplatzeingrünung ist je 5 Stell-

plätzen ein Hochstamm-Laubbaum der Pflanzliste zu pflanzen.  

Baumschutz 

Nicht zwingend zu fällende Bäume im übrigen Plangebiet sind dauerhaft zu erhalten, während 

der Baumaßnahmen vor Beeinträchtigungen zu schützen und ggf. bei Ausfall zu ersetzen. 

Allgemein 

Grünordnerische Maßnahmen sind spätestens in der nächsten Pflanzperiode nach Fertig-

stellung der Baumaßnahmen umzusetzen, sodass die Beeinträchtigungen für den Natur-

haushalt und das Landschaftsbild möglichst zeitnah minimiert und ausgeglichen werden.  

Für Pflanzmaßnahmen innerhalb der Grenzen des Geltungsbereichs des Sonstigen Sonder-

gebietes sind standortgerechte, heimische Gehölze der Artenliste zu verwenden. Die Min-

destpflanzqualität entspricht den Vorgaben der Artenliste. 

Die Schulaußenanlagen sowie nicht überbaute Flächen sind bis auf Erschließungs- und Stell-

platzflächen als Wiesen-, Rasen- oder Bodendeckerflächen mit Einsaat von Gräsern und 
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Kräutern oder mit standortgerechten Stauden oder Gehölzen anzulegen, zu pflegen und dau-

erhaft zu erhalten.  

Zwischen Baumstandorten und Versorgungsleitungen ist gemäß DVGW Regelwerk Arbeits-

blatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ein Ab-

stand von 2,5 m einzuhalten. 

Bei Baumpflanzungen im Näherungsbereich von Telekommunikationslinien ist das „Merk-

blatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungs-

gesellschaft für Straßenbau und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. 

Gründächer 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans ermöglichen zur Berücksichtigung der Klimaschutz-

belange auch die Realisierung von Gründächern und Dachflächenphotovoltaikanlagen. Von 

konkreteren Regelungen wird abgesehen. Die Belange des gemeindlichen Klimaschutzes 

sollen ein wichtiges Kriterium für den Neubau werden, insbesondere die Errichtung von PV-

Anlagen auf Dachflächen und eine Niederschlagswasser-Retention durch Gründächer. 

Bodenschutz 

Die versiegelten Flächen sind auf das erforderliche Minimum zu beschränken; dies soll in die 

Ausschreibung des Wettbewerbes mit aufgenommen werden. 

Im Sinne der Kreislaufwirtschaft sollen zum Umwelt- und Ressourcenschutz Sekundärroh-

stoffe Verwendung finden. Die geltenden Regelwerke wie RC-Leitfaden, LAGA-Merkblätter 

etc. sind anzuwenden.  

A.5.7 Artenliste 

Die Artenliste wurde im Hinblick auf die Anforderungen des Klimawandels überarbeitet. 

A) Bäume  

(Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; Stammumfang: 18-20 cm) 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Acer campestre „Elsrijk” Feldahorn Sorte “Elsrijk” 

Aesculus carnea “Briotii” Rotblühende Roßkastanie 

Alnus x spaethii Purpurerle 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Fraxinus excelsior  Gemeine Esche 

Fraxinus ornus Blumen-Esche 

Gleditsia triacanthos “Inermis” Christusdorn 

Juglans regia Walnuss 

Liquidamber styraciflua Amberbaum 

Ostrya carpinfolia Hopfenbuche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stieleiche 

Quercus robur “Fastigiata” Säulen-Eiche 

Robinia pseudoacacia „Unifoliola“ Robinie 
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Sophora japonica Schnurbaum 

Sorbus aria “Magnifica” Mehlbeere 

Tilia cordata Winterlinde 

Tilia tomentosa Silberlinde 

Tilia x europaea „Pallida“ Kaiserlinde 

Tilia cordata ‘Greenspire‘ Stadtlinde 

  

B) Sträucher  

(Pflanzqualität: mindestens 2x verpflanzt; Mindestgröße: 60-100 cm) 

Berberis vulgaris Gemeine Berberitze 

Carpinus betulus Hainbuche 

Cornus sanguinea Bluthartriegel 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Crataegus oxyacatha Zweigriffliger Weißdorn 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Rhamnus cathartica Kreuzdorn 

Rosa canina Hundsrose 

Sambucus racemosa Trauben- Holunder  
 

A.5.8 Naturschutzrechtliche Kompensation der Eingriffe 

Das gesamte Plangebiet ist seit 1972 über den Bebauungsplan „B23/1 Schulzentrum“ als 

Sondergebiet (§ 11 BauNVO) festgesetzt. Die aktuelle Abgrenzung des Sondergebiets in der 

6. Änderung des Bebauungsplans, geht nicht über die damaligen Grenzen hinaus. Es werden 

keine zusätzlichen Flächen in Anspruch genommen. 

Nachdem im Zuge der 6. Änderung kein zusätzliches Baurecht geschaffen wird, entsteht kein 

neuer Ausgleichsbedarf. Eine Bilanzierung entsprechend dem Leitfaden zur Eingriffsregelung 

in der Bauleitplanung ist daher nicht erforderlich. 

A.5.9 Immissionsschutz 

In Abhängigkeit von der konkreten Verortung von Lärmquellen (Pausenhof, haustechnische 

Anlagen, etc.) im Zuge der Realisierung des Bauvorhabens können sich Veränderungen in 

Bezug auf die Lärmemissionen ergeben, die auf andere Nutzungen in der Umgebung des 

Plangebiets einwirken. 

Die Lärmquellen im Plangebiet werden im Wesentlichen in ihrer bisherigen Intensität fortwir-

ken. Da der geplante Schulsportplatz auch für den Vereinssport zur Verfügung stehen soll, 

wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt, die die folgenden immissionsschutzrecht-

lichen Festsetzungen bestimmt. Dieses Gutachten vom Büro „um|welt.“ ist der Begründung 

als Anlage beigefügt. 

Nutzungen während der Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) sind im Geltungsbereich auf den 

zwingend erforderlichen Schulbetrieb inklusive der damit verbundenen notwendigen Überwa-

chung und Versorgung von haustechnischen Anlagen begrenzt. Nicht von der Einschränkung 
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zum nächtlichen Nutzungsverbot betroffen sind selbstverständlich Notfälle oder sonstige 

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. 

Die Errichtung und der Betrieb von haustechnischen Aggregaten oder Versorgungsanlagen, 

deren Betrieb auch zur Nachtzeit erfolgen kann, ist nur innerhalb der im Planentwurf darge-

stellten Baugrenzen zulässig. 

Die Nutzung von Sportanlagen und Spielflächen im Geltungsbereich dient vor allem dem 

Schulbetrieb. Eine Nutzung auch außerhalb des Schulbetriebs ist unter folgenden Bedingun-

gen möglich: 

▪ Die Nutzung ist für Fußballtraining durch Vereine oder private Fußballspiele (Bolzplatz-

nutzung) erlaubt;   

▪ die Nutzung in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr ist unzulässig;  

▪ die Nutzung von Beschallungsanlagen / Musikanlagen ist nicht zulässig;  

▪ außerschulische Fußballspiele und Fußball-Turniere sind werktags zulässig in der Zeit 

von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9.00 Uhr bis 

20.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist die Nutzung während der Mittagszeit von 13.00 

Uhr bis 15.00 Uhr nur möglich, wenn die Veranstaltungsdauer nicht mehr als 4 Stunden 

beträgt. 

Für weitere zukünftigen außerschulischen Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans ist dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt in Zusammenhang mit dem Baugenehmi-

gungsverfahrens oder einem Verfahren zur Genehmigungsfreistellung unaufgefordert ein 

schallimmissionsschutzfachlicher Nachweis vorzulegen. Dies gilt insbesondere für eine zu-

künftige Sporthalle und deren vereinssportliche und kulturelle Nutzung. 

Gemäß Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 (TA Lärm) gel-

ten bei einem Betrieb von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimageräte, Abluftführungen, Wär-

mepumpen, Mini-BHKW) in der Summe folgende Immissionsrichtwerte für Lärm an betroffe-

nen fremden Wohnräumen:  

Immissionsorte im Allgemeinen Wohngebiet: 

▪  tags (06.00-22.00: 55 dB(A), nachts (22.00-06.00): 40 dB(A) 

Immissionsorte im südlichen Sondergebiet Schule: 

▪ tags (06.00-22.00): 55 dB(A), nachts (keine Nutzung). 

Um die Einhaltung der oben angeführten Immissionsrichtwerte zu erleichtern, wurden fol-

gende ergänzende Hinweise zur baulichen Gestaltung von haustechnischen Anlagen in die 

„textlichen Hinweise“ aufgenommen: 

▪ Bei der Anschaffung haustechnischer Aggregate wird empfohlen Geräte anzuschaffen, 

die dem Stand der Lärmschutztechnik entsprechen (z.B. Abgasschalldämpfer, Wärme-

pumpen-Splitgeräte, Aggregate mit Vollkapselung, Minimierung von Drehzahlen bzw. 

Strömungsgeschwindigkeiten). 
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▪ Die Aufstellung von Wärmepumpen, Klimageräten, Kühlaggregaten oder Zu- bzw. Ab-

luftführungen direkt an, oder unterhalb von umliegenden Fenstern zu geräuschsensiblen 

Räume (z.B. Schlafzimmer) soll vermieden werden.  

▪ Eine Errichtung geräuschemittierender Aggregate in Nischen, Mauerecken oder zwi-

schen zwei Wänden kann bei ungünstiger Ausrichtung eine Schallpegelerhöhung auf-

grund von Schallreflektion bewirken und sollte daher ebenfalls vermieden werden.  

▪ Grundsätzlich soll bei der Errichtung haustechnischer Geräte und der damit verbunde-

nen Rohrleitungen auf eine körperschallisolierte Aufstellung bzw. Befestigung geachtet 

werden. 

▪ Soweit erforderlich sollen bei Blechen und sonstigen Bauteilen Maßnahmen zur Entdröh-

nung durchgeführt werden (z.B. Entkoppeln der Luftkanalbleche und Verkleidungsele-

mente, Minimieren von Vibrationen). 

▪ Die Abstände zu Nachbarhäusern sollen so gewählt werden, dass die für das Gebiet 

gültigen Immissionsrichtwerte dort um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden (für 

Luftwärmepumpen vgl. Abstandstabelle gemäß Ziffer 14.1.2 im Leitfaden „Tieffrequente 

Geräusche bei Biogasanlagen und Luftwärmepumpen – Ein Leitfaden (Auszug Teil III)" 

[Bayerisches Landesamt für Umwelt]).  

▪ Soweit die erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden können, sollen weitere 

Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden (z.B. Abschirmung, Einbau von Schalldämp-

fern, Luftkanalumlenkungen, geeignete Gerätewahl). 

A.5.10 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten. Bäume und 

tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem 

Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Bei Unterschreitung der Abstände 

sind im Einvernehmen des entsprechenden Anlagenbetreibers geeignete Schutzmaßnah-

men durchzuführen. Bei Aufgrabungen beträgt der Schutzbereich für Kabel je 0,5 m beider-

seits der Trassenachse. 

Eine unterirdische Kabelschutzrohranlage mit Lichtwellenleitern quert das Plangebiet im Be-

reich der Schulstraße. 

Das Plangebiet ist bereits bebaut und somit vollumfänglich erschlossen. 

A.5.10.1 Verkehrliche Erschließung 

Das Gebiet ist bereits über die nördlich gelegene „Schulstraße“ erschlossen. Ein Weg außer-

halb des Geltungsbereichs, auf dem Flurstück Nr. 89/1 dient der Erschließung von benach-

barten Waldgrundstücken und wird von Fußgängern und Radfahrern genutzt. 

A.5.10.2 Brandschutz  

Durch die bereits bestehende Nutzung der Schulgebäude und der Ausbildung der umliegen-

den Erschließung sind die Rettungswege ausreichend dimensioniert und können auch für 

den Neubau entsprechend genutzt werden. 
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A.5.10.3 Stromversorgung 

Ein Anschluss an das bestehende Stromversorgungsnetz ist möglich. Im Rahmen des Betei-

ligungsverfahrens bzw. im Rahmen der Erschließungsplanung der Baumaßnahmen, ist der 

Standort sowie der Errichtungszeitpunkt der geplanten Elektro-Ladesäule auf dem Schul-

parkplatz abzustimmen. 

A.5.10.4 Wasserversorgung 

Ein Anschluss an das bestehende Wasserversorgungsnetz ist möglich. 

A.5.10.5 Abwasserbeseitigung, Entwässerung 

Stellplätze, Zufahrten, Wege und Platzflächen sind versickerungsfähig (z.B. als Drainpflaster) 

auszubilden. Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Trennsystem Niederschlagswasser ist nach 

Möglichkeit breitflächig über die belebte Oberbodenschicht zu versickern. Ist eine breitflä-

chige Versickerung über die belebte Oberbodenschicht nicht möglich, kann das Nieder-

schlagswasser auch über Mulden und Rigolen versickert werden. Eine Versickerung über 

Schächte ist nicht zulässig. Das Niederschlagswasser des benachbarten Kinderhauses wird 

bereits seit mehreren Jahren über Rigolen versickert. Der Nachweis der Versickerungsfähig-

keit des Standortes ist demnach erbracht. 

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sind die Vorschriften der Niederschlagswas-

serfreistellungsverordnung (NWFreiV) und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 

von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. Aus-

nahmen hiervon bedürfen einer eigenständigen wasserrechtlichen Genehmigung durch das 

Landratsamt Erlangen-Höchstadt. Die Versickerung ist bis zu einer Fläche von 0,1 ha frei 

nach NWFreiV. Für größere versiegelte Flächen wird für eine Versickerung eine wasserrecht-

liche Erlaubnis erforderlich. 

Das anfallende Schmutzwasser wird in einem separaten Leitungs- und Kanalsystem abge-

leitet. Die Entwässerung im Trennsystem. Im Rahmen der Bauplanung sind ausreichend di-

mensionierte Versickerungseinrichtungen nachzuweisen. 

Bei einer ggf. erforderlichen Bauwasserhaltung ist vorab eine wasserrechtliche Erlaubnis ge-

mäß Art. 15 bzw. 70 BayWG bzw. § 18 WHG einzuholen. 

Da die Gemeinde Spardorf in einem niederschlagsarmen Gebiet liegt, sollte das Nieder-

schlagswasser gespeichert und zu Bewässerung der Grünflächen verwendet werden. 

A.5.10.6 Stellplätze 

Die Errichtung von oberirdischen Garagen und Carports ist unzulässig. Tiefgaragen sind zu-

lässig. 

Stellplätze sind entsprechend der jeweils gültigen Garagen- und Stellplatzsatzung der Ge-

meinde Spardorf nachzuweisen. 
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A.5.10.7 Hochwasserschutz und Starkregenereignisse 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die 

Belange des[..] Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere die Ver-

meidung und Verringerung von Hochwasserschäden zu berücksichtigen. 

Die Betrachtung des Themas Hochwasser und Starkregenereignisse erfolgte im Rahmen 

dieses Bauleitplanverfahrens anhand der Arbeitshilfe Hochwasser- und Starkregenereignisse 

in der Bauleitplanung1. 

Das Plangebiet befindet sich fernab von Gewässern und liegt nicht innerhalb gesicherter oder 

faktischer Überschwemmungsgebiete. Eine Gefährdung durch Hochwasser ist demnach 

nicht gegeben. Auch liegen der Gemeinde keine Erkenntnisse aus früheren Überflutungen 

durch Starkregenereignissen vor. Im Plangebiet bestehen derzeit keine Mulden, in denen 

eine Ansammlung von Niederschlagswasser möglich ist. Angrenzende Baugebiete, die ein 

Ableiten von Niederschlagswasser in die zu überplanende Fläche verursachen, sind eben-

falls nicht vorhanden. Ein erhöhtes Risiko für Schäden aus Starkregenereignissen kann hier 

nicht erkannt werden. 

Aufgrund der im Westen des Plangebietes liegenden bzw. angrenzenden Hangflächen kön-

nen Risiken durch Starkregenereignisse jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Das Risiko von wild abfließendem Wasser von den Hangflächen im Westen ist aufgrund des 

Geländeprofils und der vorhanden Waldbestockung als gering einzustufen. Auch sind solche 

Ereignisse nicht bekannt, die im Bebauungsplan Schutzmaßnahmen erfordern würden. 

Mit der Planung wird eine zusätzliche bauliche Versiegelung ermöglicht. Diese ist jedoch in 

Bezug auf die Größe des Schulstandorts und dem vorhandenen Versiegelungsgrad als un-

tergeordnet zu bewerten. Nachdem der Gemeinde auch aus der Vergangenheit keine Ereig-

nisse bekannt sind, die zu, aus dem Plangebiet wildabfließenden Niederschlagswasser ge-

führt haben, werden weitere Maßnahmen nicht als erforderlich erachtet. Dennoch wird zur 

Erhöhung der Rückhaltefähigkeit für Niederschlagswasser festgesetzt, dass Stellplätze, Zu-

fahrten, Wege und Platzflächen versickerungsfähig (z.B. als Drainpflaster) auszubilden sind. 

Weiterhin ist das Kanalnetz ausreichend dimensioniert, um das im Normalfall anfallende Nie-

derschlagswasser des Plangebietes aufzunehmen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es 

sich bei dem Plangebiet um ein bestehendes, bereits erschlossenes Schulgelände handelt. 

A.5.11 Altlasten 

Werden im Zuge von Baumaßnahmen Altlastenverdachtsflächen oder sonstige schädliche 

Bodenverunreinigungen aufgedeckt, ist umgehend das Landratsamt Erlangen-Höchstadt so-

wie das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg zu informieren und deren Handlungsanweisungen 

zur weiteren Vorgehensweise zu befolgen. 

 
1 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Bayrisches Staatsministerium für Wohnen, 

Bau und Verkehr: Hochwasser- und Starregenrisiken in der Bauleitplanung – Arbeitshilfe, Stand August 2019 
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A.5.12 Interkommunale Abstimmung 

Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB aufeinander abzustim-

men. 

Der Schulstandort Spardorf hat mit seinen Bildungseinrichtungen auch relevante Bedeutung 

und Funktion als Beschulungsangebot für Kinder und Jugendliche in den umliegenden Ge-

meinden. Durch die Sicherung und den Ausbau dieses Standortes erscheinen die Belange 

der Nachbargemeinden damit im Zuge der interkommunalen Abstimmung der Planung als 

mit ausreichendem Gewicht berücksichtigt. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass 

die Schuleinrichtungen mit dem Zweckverband „Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadt-

schulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf“ einen interkommunalen Träger haben. 

A.5.13 Flächenbilanz 

Tabelle 1: Flächenbilanz Geltungsbereich 

Flächennutzung Fläche Anteil 

Sonstiges Sondergebiet Zweckbestimmung 
„Grundschule“ 

14.115 m² 96% 

Straßenverkehrsfläche 514 m² 4% 

Fläche gesamt 14.629 m² 100% 
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B Umweltbericht 

B.1 Einleitung 

Die Gemeinde Spardorf hat bereits im Jahre 2022 den Bebauungsplan S23/1 im Zuge der 5. 

Änderung an einen geplanten Schulneubau angepasst. Der nun vorliegende Hochbauentwurf 

des neuen Gebäudes, widerspricht den Festsetzungen, so dass der Bebauungsplan im Zuge 

einer 6. Änderung angepasst werden muss. 

Die Gemeinde Spardorf plant westlich der Buckenhofer Str. die Erneuerung des Schulgebäu-

des der Grundschule Spardorf. Die Kapazität des Bestandsgebäudes reicht schon seit Jah-

ren nicht mehr aus, so dass der Schulbetrieb z.T. in Containerbauten stattfinden muss. Davon 

abgesehen entspricht der bauliche und energetische Standard nicht den heutigen Erforder-

nissen. Es soll auf dem derzeitigen Sportplatz ein Neubau entstehen, bevor das Altgebäude 

abgerissen wird.  

Hierzu wird der Bebauungsplan Nr. S 23/1 „Schulzentrum“, 6. Änderung aufgestellt, der einen 

Geltungsbereich mit einer Fläche von 1,46 ha umfasst.  

B.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

Ziel des Bebauungsplans ist der Neubau von Grundschuleinrichtungen gekoppelt mit der 

Verlegung des im Gebiet befindlichen Sportplatzes. Dabei sollen die städtebaulichen Struk-

turen des bestehenden Schulzentrums fortgeführt werden.  

Das Bebauungsplangebiet umfasst die Grundstücke Flst.-Nrn. 89/2 und 89/3 Gemarkung 

Spardorf. Innerhalb der festgesetzten Baugrenzen ist der Neubau eines Schulgebäudes und 

der Abriss des alten Grundschulgebäudes vorgesehen. Das geplante Sondergebiet wird über 

die Schulstraße erschlossen. Für das Baugebiet wird eine Grundflächenzahl von 0,6 festge-

setzt.  

Für die Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durch-

geführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem 

Umweltbericht gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB anhand Anlage 1 zum BauGB beschrieben und 

bewertet werden. 

B.1.2 Planungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und 
Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 

B.1.2.1 Ziele aus Fachgesetzen 

Für den vorliegenden Bebauungsplan werden die planungsrelevanten Ziele der aufgeführten 

Fachgesetze, jeweils in der aktuellen Fassung, folgendermaßen berücksichtigt:  

▪ BauGB 

insb. Belange des Umweltschutzes, § 1a (Ergänzende Vorschriften des Umweltschut-

zes), § 2a Satz 2 Nr. 2 i. V. m. mit § 2 Abs. 4 und Anlage 1 BauGB (Umweltbericht) 

- Prüfung der Auswirkungen auf Belange des Umwelt- und Naturschutzes, der Land-

schaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) durch vorliegenden Umweltbericht  
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- Dokumentation möglicher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie deren Vermeidung und Kom-

pensation als Grundlage für die gemeindliche Abwägung  

- Darstellung/Festsetzung von Flächen und Maßnahmen für den Ausgleich  

▪ BNatSchG 

insb. § 14 i. V. m. § 15 (Eingriffsregelung), §§ 20-33 (Schutz bestimmter Teile von Natur 

und Landschaft), § 39 (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) und § 44 

(Artenschutz) 

▪ BayNatSchG 

insb. Art. 4 (Grünordnungspläne), Art. 16 (Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile), 

Art. 19 (Arten- und Biotopschutzprogramm) und Art. 23 (Gesetzlich geschützte Biotope) 

- Darstellung/Festsetzung von Flächen und Maßnahmen für den Ausgleich und Fest-

setzung grünordnerischer Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in den Natur-

haushalt und das Landschaftsbild  

- konfliktarmer Standort, da hauptsächlich Bereiche mit geringer Bedeutung für Natur 

und Landschaft von der Planung betroffen sind und der Bereich durch die Nutzung 

als Pausenhof und Spielplatz bereits anthropogen vorbelastet ist. Aufgrund der Re-

gelungen des BayWaldG i. V. m. dem Regionalplan Ziffer 5.4.4.2 erfolgt ein flächen-

hafter Ausgleich der zu rodenden Gehölze. 

- Keine Betroffenheit geschützter Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützter 

Biotope durch die Planung 

▪ BImSchG 

insb. i. V. m. der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (16. BImSchV) der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 

Lärm) und der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1 (Lärmimmissionen) 

- Wahl eines konfliktarmen, bereits vorbelasteten Standortes  

▪ BBodSchG 

insb. §§ 4-10 (Grundsätze und Pflichten zur Vermeidung schädlicher Bodenverunreini-

gungen)  

- Vermeidungsmaßnahmen, um schädliche Bodenveränderungen zu minimieren, die 

Ausweisung eines Sondergebiets für eine Grundschule stellt ein geringes Potenzial 

für die Verursachung von Altlasten dar. Die Begrünung nicht überbauter Grund-

stücksflächen erhält die Versickerungsfähigkeit des Bodens und bietet den Boden-

lebewesen weiterhin nutzbaren Lebensraum.  

- Westlich des Plangebiets befindet sich eine alte Deponie.  

▪ WHG  

insb. Kapitel 3, Abschnitt 2 „Abwasserbeseitigung“ (Entwässerung/Niederschlagswas-

serbeseitigung) 

sowie  

Bayerisches Wassergesetz 

- Es sind keine Oberflächengewässer betroffen oder direkt beeinträchtigt.  
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- Festsetzung von Vermeidungsmaßnahmen, um nachteilige Veränderungen der Ge-

wässereigenschaften, insb. des Grundwassers, zu minimieren; z.B. Niederschlags-

versickerung auf dem Grundstück über die belebte Bodenschicht und Verwendung 

versickerungsfähiger Beläge  

▪ BayDschG 

- Wahl eines Standortes, an dem keine Bau- und Bodendenkmäler betroffen sind  

- Hinweis auf Vorgehensweise beim Auffinden von Denkmälern  

▪ BWaldG  

- Schutz des Waldes aufgrund seiner Bedeutung für die Umwelt 

▪ BayWaldG 

- Besondere Bedeutung des Bayerischen Waldes für den Schutz des Klimas, Wasser, 

Luft und Boden, Flora und Fauna, Landschaft und den Naturhaushalt 

- Erhalt der Waldflächen  

B.1.2.2 Natura-2000-Gebiete 

Es befinden sich keine Natura-2000-Gebiete innerhalb oder im Umfeld des Planungsgebie-

tes. Der Vorhabenraum liegt außerhalb von Bereichen, die im räumlich-funktionalen Zusam-

menhang mit dem nächstgelegenen Vogelschutzgebiet-Gebiet „Nürnberger Reichswald“ 

(6533-471) stehen. Demnach besteht keine Betroffenheit. 

B.1.2.3 Weitere Schutzgebiete 

Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechts (§§ 23-29 BNatSchG) oder des Wasserrechts 

(Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete) sowie gesetzlich geschützte und/oder 

amtlich kartierte Biotope befinden sich nicht im räumlich-funktionalen Umfeld des Plangebie-

tes und werden daher durch die Planung nicht berührt. 

B.1.2.4 Landesentwicklungsprogramm/Regionalplan Region Nürnberg (7) 

Die Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bayern und des Regionalplans Nürnberg (7) 

sind ausführlich in der städtebaulichen Begründung (siehe Kap. A.4.1.1, A.4.1.2) beschrieben 

und werden mit der vorliegenden Planung berücksichtigt.  

Zu beachten ist besonders das Trenngrün zwischen dem Schulkomplex und dem Wohnge-

biet nördlich sowie das Trenngrün im Bereich des Tennenbachs, welches das Zusammen-

wachsen von Spardorf und Uttenreuth verhindern soll (s. grüne Pfeilschraffur). Des Weiteren 

liegt südlich ein Regionaler Grünzug, der Siedlungsräume gliedern und das Bioklima verbes-

sern sowie zur Erholungsvorsorge beitragen soll (siehe grüne Strichschraffur). Weiterhin ist 

das Landschaftliche Vorbehaltsgebiet südlich und nördlich von Spardorf zu nennen (grüne 

Kreuzschraffur). 
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Abbildung 4: Ausschnitt ©BayernAtlas mit regionalplanerischen Darstellungen 

Aufgrund der Festlegungen des Regionalplans Ziff. 5.4.4 soll die Waldfläche (Art. 2 

BayWaldG) im Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen erhalten bleiben. Rodungen in 

diesem Bereich müssten durch eine flächengleiche Ersatzaufforstung an einer beliebigen an-

deren Stelle im Verdichtungsraum erfolgen.  

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Spardorf wird der Bebauungsplan-

bereich bereits als Sondergebiet dargestellt. Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist 

nicht notwendig. 

B.1.2.5 Sonstige Fachplanungen 

Das Plangebiet befindet sich nach dem ABSP des Landkreises Erlangen Höchstadt (Bear-

beitungsstand März 2001) innerhalb der naturräumlichen Einheit „Sandgebiete östlich der 

Rednitz-/Regnitz-Achse“ (113-F). Es liegt außerhalb von Schwerpunktgebieten des Natur-

schutzes. 
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B.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

B.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Um-
weltzustandes 

B.2.1.1 Fläche 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1.46 ha. Derzeit wird das Plangebiet größ-

tenteils als Schulgelände mit Sportplatz genutzt. Die östliche Hälfte des Plangebietes ist be-

reits aufgrund der Nutzung als Grundschule mit seinen typischen Außenräumen stark versie-

gelt. Die westliche Hälfte des Plangebietes wird aktuell als Sportplatz genutzt und ist nicht 

versiegelt.  

Bezüglich Funktion und Wertigkeit der Fläche für die einzelnen Schutzgüter siehe nachfol-

gende Kapitel. 

B.2.1.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Das Plangebiet weist im Bereich des bebauten Schulgeländes vereinzelt Solitärgehölze auf. 

Im Süden, Norden und Westen grenzt der Geltungsbereich der Planung an Gehölzbestände 

bzw. Waldflächen an. 

Der Vorhabenraum wird nach Osten von bestehenden Siedlungsgebieten, Gebäuden und 

Straßen begrenzt. In diesem Bereich ist vorwiegend mit dem Vorkommen von Ubiquisten und 

Kulturfolgern zu rechnen. Die westlichen Flächen des Geltungsbereichs unterliegen einer 

starken anthropogenen Nutzung (Sportplatz). Die Flächen sind durch das „Bespielen“ stark 

in ihrer Artenzusammensetzung eingeschränkt (vor allem Strapazierrasen). Im Randbereich 

befinden sich vereinzelte junge Gehölze. Aufgrund des Mangels an natürlichen Strukturen 

auf den genannten Flächen sind diese nicht als dauerhaftes Habitat für ortsübliche Tierarten 

von Bedeutung. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass vor allem der westliche 

Teil des Plangebietes diversen Tierarten als Nahrungsquelle oder Durchquermöglichkeit 

dient. 

Vorbelastungen: Durch die Nähe zu bestehenden Siedlungsgebieten und zur Buckenhofer 

Straße sowie durch die derzeitigen Nutzungen, bestehen Vorbelastungen für das Schutzgut. 

Aufgrund der Verkehrsstraßen kommt es zu Störungen in Form von Lärm, Vibrationen und 

Schadstoffeinträgen, die sich auf die Tier- und Pflanzenwelt im Vorhabenraum auswirken 

können.  

Die artenschutzrechtliche Prüfung in Kapitel A.4.4 beschreibt die Artennachweise, die von 

örtlichen Experten im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung eingebracht worden sind und sich 

vor allem auf die angrenzenden Waldbestände beziehen. 

Weiterhin wurde die Artenschutzkartierung im Umfeld des Plans ausgewertet. Im direkten 

Umfeld sind keine Nachweise vorhanden. Südlich des Plangebiets finden sich in der Aue der 

Schwabach mehrere Funde. Dabei handelt es sich Funde aus den Jahren 1945, 1997, und 

2008. Es wurden dabei Rahhaut- und Zwergfledermaus sowie mehrere Vogelarten wie Eis-

vogel und Sumpfrohrsänger nachgewiesen.  
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Entlang der Schwabach finden sich weitere für den Naturschutz wertvolle Biotope wie Ma-

gerrasen auf den Sandterrassen zur Schwabach sowie Gewässerabschnitte an denen Ge-

bänderte Prachtlibellle sowie die Blauflügelige Prachtlibelle nachgewiesen werden konnten. 

Die aktuellen Nachweise der ASK stammen aus den Jahren 2010/2011.  

 

Abbildung 5: Auszug aus der ASK mit Fundpunkten (Plangebiet rot eingekreist) 

Der Geltungsbereich ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.1.3 Boden 

Das Ausgangsgestein ist geprägt durch Flug- und Terrassensand des Quartärs. Beim Plan-

gebiet handelt es sich laut Übersichtsbodenkarte (M 1:25.000) um besiedelte Flächen mit 

anthropogen überprägten Bodenformen und einem Versiegelungsgrad von mind. 70 %.2 Auf-

grund dessen ist die Fläche bodenkundlich nicht differenziert worden. Der Boden ist stellen-

weise versiegelt und durch die anthropogene Nutzung als Schule vorbelastet. Es ist davon 

auszugehen, dass die Bodenfunktionen durch die Versiegelung teilweise eingeschränkt sind. 

Weiterhin kommt es zu Schadstoffemissionen (Reifenabrieb, Streusalz, etc.) durch den Ver-

kehr auf der benachbart befindlichen Schulstraße, die in das Planungsgebiet eingetragen 

werden, sowie der im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht stattfindende Winterdienst auf 

dem Schulgelände. Zudem kann das im Winter auf den umliegenden Straßen verteilte Streu-

salz, z. B. über Sprühnebel, in das Planungsgebiet eingetragen werden.  

 
2 Übersichtsbodenkarte 1:25.000, https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/in-

dex.html?lang=de; 08.10.2020 

https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de
https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de
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Südwestlich des Geltungsbereichs befindet sich eine Altdeponie. Zu dieser wurde Anfang der 

90er Jahre des letzten Jahrtausends eine Untersuchung durchgeführt. Es wurden durch Pro-

bebohrungen die Eigenschaften des deponierten Materials festgestellt. Dabei wurde festge-

stellt, dass das Material mit Hausmüll versetzt ist. Die Beschaffenheit der Deponiesohle sowie 

die Mächtigkeit der Ablagerung ließ sich nicht feststellen. Eine Sanierungsrelevanz bestand 

nicht. Derzeit sind keine weiteren Kenntnisse über negative Änderungen im Umfeld des Alt-

lastenstandorts bekannt. Ein erhöhter Schadstoffanteil im Grundwasser ist nicht bekannt.  

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.1.4 Wasser 

Im Vorhabenraum sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Etwa 350 m südlich verläuft 

die Schwabach, deren Bereich als Überschwemmungsgebiet festgesetzt ist. Im Planungsge-

biet selbst ist nicht mit oberflächennahem Grundwasser zu rechnen. Die nächstgelegenen 

Trinkwasserschutzgebiete „Spardorf“ (2210633200090) und „Erlangen-Ost Buckenhofer 

Forst (gemeindefrei)“ (2210643200064) liegen etwa 1,05 km nordwestlich und südlich des 

Geltungsbereichs. 

Der Vorhabenraum ist stellenweise versiegelt bzw. im Bereich der Sportrasenflächen drä-

niert. Dort kann sich der Einfluss des Wassers durch beispielsweise Starkregenereignisse 

auf die Nutzungen auswirken. Das Schutzgut ist durch die Versiegelungen vorbelastet. Im 

Rahmen von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wie der Planung von begrünten 

Dachflächen oder versickerungsfähigen Belägen kann Niederschlagswasser gespeichert 

werden.  

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.1.5 Luft und Klima 

Im Bereich der Neuplanung der Grundschule liegt der aktuell genutzte Sportplatz. Die Fläche 

ist mit typischen Sportplatzrasen angesät. 

Durch die Nähe zur Buckenhofer Straße sind verhältnismäßig geringe lufthygienische Vorbe-

lastungen im Planungsgebiet vorhanden. 

Aufgrund der Bebauung von vegetationsbedeckten Flächen (Sportplatz) kommt es zu einer 

minimalen Reduzierung der Evapotranspiration im Plangebiet. Die geringe zusätzliche Inan-

spruchnahme von Flächen im Zuge des Neubaus der Grundschule auf nicht besonders wert-

vollen Vegetationsbeständen führt zu vernachlässigbaren Auswirkungen auf die lokale 

Frischluftbildung bzw. die lokale Kaltluftentstehung. 

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.1.6 Landschaft 

Das Gelände ist Richtung Südosten leicht geneigt, im unmittelbaren Umfeld der Planung ist 

es nahezu eben. Der Vorhabenraum wird landschaftlich durch die im Süden, Norden und 

Westen angrenzenden Baumbestände bereichert. Diese gehören zu einem ausgedehnten 
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Waldgebiet, das intensiv für die wohnortnahe Erholung genutzt wird. Darüber hinaus ist die 

Umgebung östlich des Plangebietes durch die Siedlungsstrukturen und vorhandene Ver-

kehrswege vorbelastet.  

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

 

Abbildung 6: Geltungsbereich von Nordwesten 

B.2.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter  

Es befinden sich keine Baudenkmäler im Bereich des Plangebietes. Außerdem sind keine 

Bodendenkmäler bekannt.  

Die Flächen weisen voraussichtlich keine Bedeutung für das Schutzgut auf. 

B.2.1.8 Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung 

Für die landschaftsbezogene Erholung ist vor allem die an das Plangebiet angrenzende 

Waldfläche geeignet. Diese hat zudem aufgrund ihrer Funktion als Schadstofffilter gesund-

heitsfördernde Eigenschaften auf das Stadtklima.  

Vorbelastungen bestehen durch den Eintrag von Staub-, Lärm- und Luftschadstoffemissio-

nen aus dem Verkehr der Buckenhofer Straße und der Schulstraße.  

Der Geltungsbereich ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 
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B.2.1.9 Wechselwirkungen 

Soweit relevant sind die Wechselwirkungen bereits in den obigen Kapiteln bei den jeweiligen 

Schutzgütern im Zuge der Bewertung der jeweiligen schutzgutspezifischen Funktionen be-

schrieben.  

B.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung 

B.2.2.1 Wirkfaktoren 

Mit dem geplanten Vorhaben gehen während der Bau- und Betriebsphase Auswirkungen un-

terschiedlicher Art auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i sowie j einher. 

Gemäß Anlage 1 BauGB können diese direkter oder indirekter, sekundärer, kumulativer, 

grenzüberschreitender, kurz-, mittel-, langfristiger, ständiger oder vorübergehender sowie po-

sitiver oder negativer Art sein. 

Zu prüfen sind dabei unter anderem folgende Wirkungen bzw. Wirkfaktoren nach Anlage 1 

des BauGB: 

▪ Bau und Vorhandensein des geplanten Vorhabens, soweit relevant einschließlich Ab-

rissarbeiten 

▪ Nutzung natürlicher Ressourcen (insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen 

und biologische Vielfalt), wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Res-

sourcen zu berücksichtigen ist 

▪ Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 

und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

▪ Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihre Beseitigung und Verwertung 

▪ Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z. B. durch 

Unfälle oder Katastrophen) 

▪ Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-

rücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme durch die mögliche Betroffenheit 

von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz oder durch die Nutzung natürlicher Ressour-

cen 

▪ Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima (z.B. Art und Ausmaß der Treibhaus-

gasemissionen) und der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klima-

wandels 

▪ eingesetzte Techniken und Stoffe 

Diese Wirkbereiche werden nachfolgend, bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter bzw. Um-

weltschutzbelange, insoweit geprüft, wie es nach gegenwärtigem Wissensstand und allge-

mein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans 

in angemessener Weise möglich ist.  
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B.2.2.2 Fläche 

Von den ca. 1.46 ha, die der Geltungsbereich umfasst, werden künftig 1,4 ha als Sonderge-

biet festgesetzt; bei der geplanten GRZ von 0,6 werden etwa 0,8 ha für bauliche Anlagen 

nutzbar sein. 

Die Flächenversiegelung verursacht verschiedene Auswirkungen auf den Naturhaushalt, die 

in den nachfolgenden Kapiteln beim jeweiligen Schutzgut erläutert werden.   

B.2.2.3 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Bei Realisierung der Planung geht die Vegetation in den künftig überbauten Bereichen voll-

ständig verloren. Hierbei sei angemerkt, dass es sich vor allem um wenig wertgebende Ve-

getationsbestände handelt (Strapazierrasen). 

Bau- und betriebsbedingt kann es zum Funktionsverlust oder -beeinträchtigungen von Tier-

lebensräumen im näheren Umfeld kommen, da Lärm und optische Störeffekte auf die Fauna 

einwirken. Zudem kann sich die Straßen-/Gebäudebeleuchtung auf die Tierwelt, wie bei-

spielsweise nachtaktive Fluginsekten und Vögel, auswirken.  

Es wird durch den Fortbestand der Grundschule die Intensität der Störungen durch den 

Schul- und Sportbetrieb kaum zunehmen. 

Die Durchgrünung des Stellplatzbereichs bewirkt eine Minderung der Eingriffe in das Schutz-

gut. Verschiedene anpassungsfähige Vogelarten werden auch innerhalb des Schulgeländes 

weiterhin geeignete Habitatstrukturen finden und nach der Bauphase in das Gebiet zurück-

kehren. Da keine Waldrodungen erforderlich werden, sind keine erheblichen Auswirkungen 

auf Lebensräume mit langer Entwicklungszeit zu befürchten.  

Die Planung führt voraussichtlich zu keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut. 

B.2.2.4 Boden 

Im Zuge der Planrealisierung wird vor allem der technisch aufgebaute Boden des Rasen-

spielfeldes in Anspruch genommen. Dieser Boden hat bereits die wichtigsten Funktionen als 

Filter, Pflanzen- und Tierlebensraum, Produktionsgrundlage, für die Wasserversickerung und 

-verdunstung sowie die Klimaregulierung verloren. Mit einer Grundflächenzahl von 0,6 ist der 

Versiegelungsgrad als mittel bis hoch einzustufen. Die Böden sind durch die derzeitige Nut-

zung bereits anthropogen überprägt. 

Während der Bauphase kann es zu zusätzlichen Belastungen des Bodens durch Bodenver-

dichtung kommen. Durch die Versiegelung und Überformung der für die Erschließung erfor-

derlichen Verkehrsflächen und der baulich nutzbaren Flächen sind unausweichlich Leistungs-

einbußen für den Naturhaushalt gegeben. 

Werden bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder ähnlichen Maßnahmen Boden- und Unter-

grundverunreinigungen angetroffen, die gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, explosiv 

oder brennbar sind, so sind diese unverzüglich der zuständigen Unteren Abfallwirtschaftsbe-

hörde anzuzeigen.  
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Die Planung führt voraussichtlich zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut. 

B.2.2.5 Wasser 

Die Neuversiegelung von bisher unversiegelter Fläche verringert die Filtermöglichkeit des 

Oberflächenwassers durch die bewachsene Bodenschicht und hat somit negative Auswirkun-

gen für das Schutzgut Wasser. Die Versiegelung der Flächen im Baugebiet führt außerdem 

zu einer geringen Reduzierung des Regenrückhaltes in der Landschaft sowie einer einge-

schränkten Versickerung und Grundwasserneubildung.  

Entsprechend der Festsetzungen der Grünordnung ist unverschmutztes Niederschlagswas-

ser möglichst breitflächig innerhalb des Planungsgebietes über die belebte Bodenschicht zu 

versickern, wodurch die Auswirkungen auf das Schutzgut reduziert werden. Ist eine breitflä-

chige Versickerung über die belebte Oberbodenschicht nicht möglich, kann das Nieder-

schlagswasser auch über Mulden und Rigolen versickert werden. 

Die Planung führt voraussichtlich zu geringen Auswirkungen auf das Schutzgut. 

B.2.2.6 Luft und Klima 

Über den künftig versiegelten Bereichen kommt es zu einer Erhöhung der Lufttemperatur und 

dementsprechend zu Auswirkungen auf das Mikroklima. Während der Bauarbeiten ist mit 

einer Zunahme der Luftbelastung durch Staub und den Betrieb von Maschinen und Fahrzeu-

gen zu rechnen.  

Die Planung führt voraussichtlich zu geringen Auswirkungen auf das Schutzgut. 

B.2.2.7 Landschaft 

Das Plangebiet wird weiterhin einen Teilbereich des Ortsrandes von Spardorf bilden. Der 

bisherige Ortsrand ist durch das Schulgelände und den Sportplatz geprägt. Durch die Erwei-

terung des bestehenden Schulgeländes in Richtung einer Waldfläche wird sich der Anblick 

der Ortschaft von der Landschaft aus kaum verändern. Es handelt sich nicht um Gebiete, die 

für das Landschaftserleben von hoher Bedeutung sind.  

Durch Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen wird sichergestellt, dass das Sonder-

gebiet eine angemessene und landschaftsverträgliche Ein- und Durchgrünung erfährt.  

Die Planung führt voraussichtlich zu geringen Auswirkungen auf das Schutzgut.  

B.2.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter  

Voraussichtlich werden von der Planung keine Kulturgüter oder sonstigen wertvollen Sach-

güter betroffen sein. Werden bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde auf-

gefunden, sind diese unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege anzuzei-

gen (Art. 8 Abs. 1 BayDSchG) sowie unverändert zu belassen (Art. 8 Abs. 2  BayDSchG). 

Die Fortsetzung der Erdarbeiten bedarf der Genehmigung (Art.  7 Abs. 1 BayDSchG).   

Risiken für das kulturelle Erbe können damit ebenfalls ausgeschlossen werden. 
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Die Planung führt voraussichtlich zu keinen Auswirkungen auf das Schutzgut. 

B.2.2.9 Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung 

Im Zuge der Erschließung und Bebauung des Geltungsbereiches, sowie während der Abriss-

arbeiten, können vorübergehende Lärm- und Immissionsbelastungen durch den Maschinen- 

und Geräteeinsatz bzw. durch temporären, zusätzlichen Verkehr auftreten.  

Betriebsbedingt sind keine zusätzlichen als unverträglich geltenden Lärmemissionen zu er-

warten, da durch entsprechende Festsetzungen unzumutbare Lärmbelastungen nicht auftre-

ten werden. 

Die Planung führt voraussichtlich zu keinen Auswirkungen auf das Schutzgut. 

B.2.2.10 Wechselwirkungen 

Den größten Eingriff in den Naturhaushalt und die Landschaft stellt die hohe Bodenversiege-

lung dar, die sich nicht nur auf die Schutzgüter, sondern auch auf deren Wechselbeziehungen 

zueinander auswirkt.  

 

Abbildung 7: Auswirkungen von Boden-
versiegelung auf die Schutzgüter und 
deren Wechselwirkungen 
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B.2.2.11 Belange des technischen Umweltschutzes 

Vermeidung von Emissionen/Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissionen sind durch die Einhaltung der gültigen 

Wärmestandards und Einbau moderner Heizanlagen zu minimieren.  

Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Die Abfälle sind sowohl während der Bauphase als auch im laufenden Betrieb sachgerecht 

zu entsorgen.  

Unbelastetes Niederschlagswasser wird soweit möglich vor Ort versickert. Schmutzwässer 

werden der gemeindlichen Kanalisation zugeführt. 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Das Plangebiet liegt laut Energie-Atlas mit einer jährlichen Sonnenscheindauer von 1.550-

1.599 h/Jahr bayernweit etwas über dem Durchschnitt, sodass das Potenzial für Solarenergie 

als gut bezeichnet werden kann.3 Die Errichtung von Photovoltaik- oder Solaranlagen ist ge-

mäß Bebauungsplan möglich. 

Auch die Anlage von Erdwärmesonden ist aus geologischer Sicht möglich (vgl. Energieatlas 

Bayern) und wird durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt. 

Durch die unter Punkt „Vermeidung von Emissionen/Erhaltung der bestmöglichen Luftquali-

tät“ genannten Vorkehrungen wird auch die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

sichergestellt. 

B.2.2.12 Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb festgesetzter oder vorläufig gesicherter Über-

schwemmungsgebiete, Hochwassergefahrenbereiche oder Wassersensibler Bereiche. Da 

das Niederschlagswasser vor Ort versickert werden soll, entsteht keine wachsende Anfällig-

keit hinsichtlich der Gefahr von Hochwasser in Siedlungsgebieten.  

Das Gemeindegebiet Spardorf gehört zu keiner Erdbebenzone4, d.h. die Anfälligkeit gegen-

über dadurch bedingten Unfällen oder Katastrophen ist äußerst gering. 

Betriebe, die der 12. BImSchV unterliegen sind nicht im Umfeld vorhanden. Planungen zu 

solchen Betrieben sind ebenfalls nicht bekannt.  

 
3 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie: Energie-Atlas Bayern. Solarenergie. 

Globalstrahlung – Jahresmittel. https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-

crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ [Zugriff: 12.12.19] 
4 Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geoforschungszentrum (o.J.): Zuordnung von Orten zu Erdbebenzo-

nen. https://www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/ [Zugriff: 12.12.19] 

https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ
https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ
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B.2.2.13 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plan-
gebiete  

Es liegen keine Kenntnisse darüber vor, ob die Planung in Kumulierung mit benachbarten 

Vorhaben, auch hinsichtlich von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz, zu nachteiligen Um-

weltauswirkungen führen könnte.  

B.3 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durch-
führung der Planung 

Würde die Änderungsplanung nicht durchgeführt werden, würden die Festsetzungen des 

rechtskräftigen Bebauungsplans weiterhin bestehen. Die derzeitigen Nutzungen als Gemein-

bedarfsfläche würden fortgesetzt werden. Wird die Planung nicht realisiert, müsste auf dem 

Bestandsgrundstück ein Neubau realisiert werden. Dies würde für die Dauer der Bauarbeiten 

einen Ausweichstandort für den Schulbetrieb erfordern und könnte je nach Beschaffenheit 

der baulichen Anlagen zu geringeren, aber auch höheren Auswirkungen auf die Schutzgüter 

führen. 

B.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

B.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Verhinderung und Verringerung 

Eine grundsätzliche Minimierung des Eingriffes erfolgt durch die Standortwahl des Schulneu-

baus im Anschluss an das bestehende Schulgelände. Das Gebiet kann als gut erschlossen 

bezeichnet werden. 

In der folgenden Tabelle werden die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, die be-

reits in den vorhergehenden Kapiteln genannt wurden, zusammengefasst.  

Tabelle 2: Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen 

Schutzgut Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Fläche ▪ sparsamer Gebrauch der Fläche  

Tiere / Pflanzen / 
biologische Vielfalt 

▪ Durchgrünung des Baugebietes  

▪ Bündelung von Versorgungsleitungen und Wegen 

▪ Verbot tiergruppenschädigender Anlagen oder Bauteile 

▪ Durchlässigkeit der Siedlungsränder zur freien Landschaft 

Boden ▪ Beschränkung des Versiegelungsgrades auf ein Minimum 

▪ Vermeidung von Bodenkontaminationen und nicht standortgerechter 
Bodenveränderungen 

▪ Schutz vor Erosion und Bodenverdichtung  

▪ Durchgrünung  

▪ Verwendung versickerungsfähiger Beläge 

Wasser ▪ geringstmögliche Versiegelung von Flächen 

▪ Entwässerung im Trenn-System  

▪ größtmögliche Niederschlagsversickerung/ Verwendung versickerungs-
fähiger Beläge 
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▪ Vermeidung von Grundwasseranschnitten und Behinderung seiner Be-
wegung 

Luft / Klima ▪ geringstmögliche Versiegelung von Flächen 

▪ Erhaltung und Anpflanzung von Gehölzstrukturen als Frischluftprodu-
zenten 

Landschaft ▪ Durchgrünung der Baugebietes  

Kultur- / Sachgüter ▪ Einstellen der Erdarbeiten bei Auffinden kultur- oder erdgeschichtlicher 
Bodenfunde (Art 7. und 8 BayDSchG) 

Mensch und  
seine Gesundheit / 
Bevölkerung  

▪ Einhaltung von Grenzwerten bezüglich der Lärmemissionen durch Nut-
zungsbeschränkungen 

▪ Durchgrünung des Planungsgebiets 

▪ Verwendung von Lärm- und schadstoffarmen Baumaschinen 

B.4.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes 

Die Eingriffsbeurteilung ist in Kap. A.5.8. ausführlich beschrieben. Aufgrund der aktuellen 

Ausweisung des Geltungsbereichs über den Bebauungsplan „B23/1 Schulzentrum“ als Son-

dergebiet (§ 11 BauNutzVO, 1972) und das damit bestehende Baurecht, kommt es zu keinen 

ausgleichspflichtigen Eingriffen in die Natur. Da im Zuge der Änderung des Bebauungsplans 

kein neues Baurecht geschaffen wird ist kein naturschutzfachlicher Ausgleich zu leisten. 

B.4.3 Artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen 

Da keine Eingriffe in Lebensräume oder Fortpflanzungsstätten besonders geschützter Arten 

im Zuge der Bebauungsplanänderung stattfinden, sind keine artschutzrechtlichen Ersatz-

maßnahmen umzusetzen. 

B.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Die Grundschule ist integraler Bestandteil eines größeren Schulzentrums, der nicht ohne den 

Verlust von Synergieeffekten an einem anderen Standort realisiert werden kann.  Daher wur-

den keine Standortalternativen für den Grundschulneubau geprüft. Das Gebiet kann gut er-

schlossen werden. 

B.6 Zusätzliche Angaben 

B.6.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Zur Analyse der Umweltauswirkungen wurden online verfügbare Datenquellen des Bayeri-

schen Landesamtes für Umwelt herangezogen. 

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Prüffaktoren für die Schutzgüter.  
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Tabelle 3: Prüffaktoren für die Schutzgüter 

Schutzgut zu prüfende Inhalte 

Fläche ▪ Umfang der Inanspruchnahme bisher unversiegelter Flächen 

Tiere / Pflanzen / biolo-
gische Vielfalt 

▪ Vorkommen und Betroffenheit von geschützten Tier- und Pflanzen-
arten,  

▪ Biotopen/ Lebensraumtypen und deren Beeinträchtigung  

Boden 

▪ Bodenart und -typ, Vorhandensein seltener, schützenswerter Bö-
den 

▪ Bodenaufbau und -eigenschaften, Betroffenheit von Bodenfunktio-
nen und Bodenbildungsprozessen 

▪ Baugrundeignung 

▪ Versiegelungsgrad 

▪ Vorhandensein von Altlasten 

▪ Verdichtung und Erosion, Schadstoffeinträge 

Wasser 

▪ Vorhandensein und Betroffenheit von Fließ- und Stillgewässern 

▪ Flurabstand zum Grundwasser 

▪ Einflüsse auf Grundwasserneubildung  

▪ Schadstoffeinträge 

Luft / Klima 

▪ Emissionen, Luftqualität 

▪ Frischluftzufuhr und -transport,  

▪ Kaltluftproduktion und -transport 

▪ Einflüsse auf Mikroklima 

Landschaft 

▪ Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,  

▪ Betroffenheit von für das Landschaftserleben bedeutsamen Flä-
chen/ Strukturen 

Kultur- / Sachgüter ▪ Vorhandensein und Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern 

Mensch und  
seine Gesundheit / Be-
völkerung  

▪ Lärm- und Geruchsemissionen 

▪ Betroffenheit von für die menschliche Gesundheit relevanten Belan-
gen 

▪ Betroffenheit von Wegen und Infrastruktur 

B.6.2 Schwierigkeiten bei Zusammenstellung der Angaben 

Für die Bauleitplanung standen im Wesentlichen gute, aktuelle Daten und Planungsgrundla-

gen zur Verfügung, sodass die Abschätzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens ohne 

Probleme möglich war.  

B.6.3 Geplante Maßnahmen der Überwachung (Monitoring) 

Es ist Aufgabe der Gemeinde Spardorf die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund 

der Durchführung des Bebauungsplanes eintreten, zu überwachen, um insbesondere unvor-

hergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, ge-

eignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand der Überwachung ist auch die 

Durchführung von Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 BauGB und von Maßnahmen 

nach § 1a Absatz 3 Satz 4 BauGB 
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Die Ausführung bzw. Umsetzung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Durchgrünungsmaß-

nahmen sollte von der Gemeinde Spardorf erstmalig ein Jahr nach Inkrafttreten des Bebau-

ungsplans bzw. Anlage der Gebäude bzw. Einrichtungen geprüft werden.  

B.6.4 Referenzliste mit Quellen 

Für die verbal argumentative Darstellung der Umweltauswirkungen wurden die in der nach-

folgenden Übersicht aufgeführten Quellen als Daten- und Informationsgrundlage verwendet:  

Tabelle 4: Quellenliste der Daten- und Informationsgrundlagen 

Umweltbelang Quelle 

Tiere, Pflanzen,  
biologische Viel-
falt 

▪ Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
(LDBV) (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. https://geoportal.bay-
ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis [Zugriff: 
07.01.2020] 

▪ Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-Web (Online Vie-
wer). http://fisnat.bayern.de/finweb/  [Zugriff: 07.01.2020] 

Boden 
▪ Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): UmweltAtlas Bayern. Thema Bo-

den. http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_bo-
den_ftz/index.html?lang=de [Zugriff: 07.01.2020] 

Wasser  

▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. https://geoportal.bay-
ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis [Zugriff: 
07.01.2020] 

▪ LfU: UmweltAtlas Bayern. Thema Naturgefahren. http://www.umweltat-
las.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/in-
dex.html?lang=de [Zugriff: 07.01.2020] 

Luft / Klima  
▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Topographische Karte. https://geoportal.bay-

ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=tk&catalogNodes=11,122 
[Zugriff: 07.01.2020] 

Mensch und 
seine  
Gesundheit 

▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. https://geoportal.bay-
ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis [Zugriff: 
07.01.2020] 

▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Freizeit in Bayern. https://geopor-
tal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNo-
des=11,122. [Zugriff: 07.01.2020] 

▪ Schalltechnische Untersuchung vom 9.2.2022, Gutachter Udo Meier, Nürn-
berg 

Landschaft 
▪ LDBV (2012): BayernAtlas. Thema Umwelt. https://geoportal.bay-

ern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis [Zugriff: 
07.01.2020] 

Kultur- und  
sonstige Sach-
güter 

▪ LDBV (2012): BayernAtlas Thema Planen und Bauen. https://geopor-
tal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&catalog-
Nodes=11,122 [Zugriff: 07.01.2020] 

sonstige Quellen 

▪ Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie: 

Energie-Atlas Bayern. Solarenergie. Globalstrahlung – Jahresmittel, Nut-

zungsmöglichkeiten Erdwärmesonden. https://geoportal.bayern.de/energie-

atlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ 

[Zugriff: 12.12.2019] 

http://fisnat.bayern.de/finweb/
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/index.html?lang=de
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/index.html?lang=de
http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/index.html?lang=de
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=tk&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=tk&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=pl_bau&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122
https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ
https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten/?wicket-crypt=WKRa082y_Hw&wicket-crypt=HF5VeymMRVQ
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▪ Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geoforschungszentrum (o.J.): Zu-

ordnung von Orten zu Erdbebenzonen. https://www.gfz-pots-

dam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/ [Zugriff: 12.12.2019] 

▪ MEYNEN/SCHMIDTHÜSEN, 1953 – 1962: (Hrsg.) (1953-62): Handbuch 

der naturräumlichen Gliederung Deutschlands, Bd. 1-9. - Remagen, Bad 

Godesberg (Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung, Selbst-

verlag) 

▪ SSYMANK, 1994: Neue Anforderungen im europäischen Naturschutz: Das 
Schutzgebietssystem Natura 2000 und die FFH-Richtlinie der EU.- Natur 
und Landschaft 69 (Heft 9): 395-406 

B.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Umweltbericht zur Änderung des Bebauungsplans Nr. S 23/1 „Schulzentrum“, 6. Ände-

rung der Gemeinde Spardorf beschreibt und bewertet gemäß § 2 Abs. 4 BauGB den aktuel-

len Umweltzustand des Planungsgebietes sowie die möglichen Umweltauswirkungen des 

Vorhabens. Der Umweltbericht informiert die Öffentlichkeit hierüber und soll den betroffenen 

Bürgern eine Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltaus-

wirkungen der Planung betroffen sein können. 

Es sind keine besonderen Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser, Luft und Klima, sowie 

Landschaft zu erwarten. 

Die Bodenversiegelung stellt den größten Eingriff in den Naturhaushalt und die Landschaft 

dar, sie wirkt sich nicht nur auf die Schutzgüter, sondern auch auf deren Wechselbeziehun-

gen zueinander aus. Es kommt daher zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Bo-

den. 

Insgesamt wird der Versiegelungsgrad innerhalb des Planungsgebietes zunehmen. Die er-

forderlichen Erdbewegungen sind aufgrund der ebenen Lage als verhältnismäßig gering an-

zusprechen. Die Durchgrünung kann die erheblichen Auswirkungen der Erweiterung des 

Schulgeländes auf die einzelnen Schutzgüter mindern.  

Es entsteht im Vergleich zur derzeitigen Nutzung kein ausgleichpflichtiger Eingriff in Natur 

und Landschaft entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 

  

https://www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/
https://www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/
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C Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12.07.2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 184) 

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)  

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Plan-

inhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 

(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. 

I S. 1802) 

▪ Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 

(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 

07.07.2023 (GVBl. S. 327) 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23.02.2011 (GVBl. 

S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2022 (GVBl. S. 723) 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 

geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240)  

▪ Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 

796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2022 

(GVBl. S. 674) 

▪ Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-

lung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geänd. durch Art. 

14 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128) 

 


